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§ 7 StWUG Verpflichtungen der
Förderungswerberinnen/Förderungswerber

 StWUG - Steiermärkisches Wohnunterstützungsgesetz – StWUG

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.01.2026

1. (1)Förderungswerberinnen/Förderungswerber haben dem Land die Wohnungskosten gemäß § 4 Abs. 9 durch

Vorlage von Zahlungsbelegen gleichzeitig mit dem Förderansuchen, spätestens aber einen Monat nach diesem

Zeitpunkt nachzuweisen. Überdies haben sie dem Land auf dessen Nachfrage während des Förderzeitraums die

diesbezüglichen Nachweise zu erbringen.

2. (2)Förderungswerberinnen/Förderungswerber sind verpflichtet, sämtliche Tatsachen, die eine Änderung der

Höhe oder den Verlust der Förderung zur Folge haben können, innerhalb eines Monats nach deren

Bekanntwerden zu melden. Das Land hat die Förderung ab dem Zeitpunkt des Eintritts der geänderten Tatsachen

bei Wegfall der Voraussetzungen einzustellen, sonst neu zu berechnen.

3. (3)Förderungen, die wegen Nichtvorlage der Nachweise gemäß Abs. 1 oder Verletzung der Meldeverpflichtung

gemäß Abs. 2 oder wegen bewusst unwahrer Angaben oder bewusster Verschweigung wesentlicher Tatsachen zu

Unrecht empfangen wurden oder die trotz rechtzeitiger Meldung durch die

Förderungswerberinnen/Förderungswerber vor Auszahlung nicht mehr herabgesetzt oder eingestellt werden

konnten, sind rückzuzahlen, wenn sie den Betrag von 10 Euro übersteigen. Das Land kann, sofern die Förderung

weitergewährt wird, den rückzuzahlenden Betrag auch im nachfolgenden Monat/in den nachfolgenden Monaten

einbehalten.

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 44/2024

In Kraft seit 01.05.2024 bis 31.12.9999
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